Karl-Franzens-Universität Graz
SS 2010
Institut für Finanzwissenschaft

Universitätsstraße 15/E4

Öffnungszeiten des Sekretariats: Mo. - Fr., 8.00 - 12.00

Nicole Palan: 322.245 Finanzwissenschaft, VU, 2st.

Kontakt: 

nicole.palan@uni-graz.at
Sprechstunde: Dienstag, 9.00 -10.30 Uhr; im Bauteil FE (via-à-vis von HS 15.06)
Abmeldung von der VU: bis 31.3.2010 in UniGrazOnline möglich.

Voraussetzungen: Grundkenntnisse der mikroökonomischen Theorie aus der VU Mikroökonomik. Zur Vorbereitung wird allen TeilnehmerInnen der VU dringend empfohlen, diese Kenntnisse durch selbständiges Studium der Kap. 3 und 4 in Stiglitz (2000) aufzufrischen.

Programm

10.3.

Allgemeine Vorbesprechung 



Einführung: 


Der Staat in der Marktwirtschaft

17.3.

Grundlagen des öff. Sektors:



Effizienz, Gerechtigkeit und Marktversagen

24.3.

Öffentliche Güter 

Bereitstellung öffentlicher Güter 
21.4.

erster Kurztest 


Politische Mechanismen und ihre Grundprobleme



Externe Effekte 
28.4.

Umweltsteuern
5.5. 

Steuern und Transfers:


Prinzipien der Besteuerung und die praktische Umsetzung des Äquivalenzprinzips

12.5.

Grundbegriffe der Steuertariflehre 
19.5.  

zweiter Kurztest 


der österreichische Einkommenssteuertarif


Die Steuerreform 2009
31.5.
(Einschubtermin)
Haushaltsbesteuerung


Verteilungswirkung von Steuern
2.6.

Überwälzung von Steuerlasten
9.6.
Allokationswirkungen von Steuern




Zusatzlast einer Steuer 
16.6. 

Allokationswirkungen/Subventionen/Transfers


Supranationale Besteuerung 
23.6.

dritter Kurztest


Natürliche Monopole




Kosten- und markttheoretische Grundlagen natürlicher Monopole
30.6.

Preisbildung auf Monopolmärkten
5.7. 
(Montag)
Schlussklausur

Zeugniserfordernisse

Für eine positive Beurteilung dieser Lehrveranstaltung sind mindestens 35 Punkte erforderlich. Diese können erworben werden aus:

1) Drei angekündigten Kurztests mit Multiple-Choice-Fragen oder Beispielen aus dem Stoff der vergangenen Lehreinheiten ab dem letzten angekündigten Kurztest (jeweils max. 10 Punkte).

2) Einer Klausur mit Beispielen und MC-Fragen aus dem gesamten Stoff (max. 40 Punkte).
Bei den diversen Prüfungen ist eine Verwendung von Unterlagen nicht gestattet.

Diese Lehrveranstaltung weist einen immanenten Prüfungscharakter auf. Deshalb ist laufende Anwesenheit und Mitarbeit während des gesamten Semesters erforderlich. Wird die Teilnahme an dieser VU vorzeitig abgebrochen, wird sie – ab Vorliegen zumindest einer Prüfungsleistung – bei Nichterreichung der erforderlichen Mindestpunkte negativ beurteilt.

Ein Nachklausurtermin wird nur bei begründeter Verhinderung (z. B. ärztliches Attest im Krankheitsfall) sowie Meldung derselben (per email oder telefonisch) spätestens am Vormittag des Termins der Schlussklausur eingeräumt. Für eine Teilnahme an der Nachklausur ist unbedingt eine separate Anmeldung beim Lehrveranstaltungsleiter bis spätestens drei Tage nach der Schlussklausur per email erforderlich! Das bloße Übermitteln z.B. einer ärztlichen Bestätigung per Fax bedeutet nicht automatisch eine Anmeldung zur Nachklausur. Die Nachklausur wird ca. eine Woche nach der Endklausur stattfinden. Der Termin wird nach erfolgter Anmeldung per email bekannt gegeben. Kann keiner der beiden Klausurtermine eingehalten werden, ist ein positiver Abschluss dieser Lehrveranstaltung nicht möglich. 

Bei begründeter Verhinderung kann auf Ersuchen weiters ein – und nur ein – versäumter Kurztest nachgeholt werden. Dieser Kurztest wird stets in der Woche nach dem jeweiligen Kurztest durchgeführt und ist in jedem Fall ein MC-Test.
Ist dies bereits Ihr vierter oder fünfter Antritt, so ist dies verpflichtend ein kommissioneller Antritt. Aufgrunddessen Sie sind dazu verpflichtet, sich eine Woche vor dem ersten Kurztest zusätzlich persönlich am Dekanat zur LV anzumelden.
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